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Professionelle
Parlamentarier

Welches Selbstverständnis haben
die Landtagsabgeordneten aus der
Region bei ihrem Mandat? Seit der
Landtag seine Professionalisierung
beschlossen hat, wird zumindest die
Zeit knapper, um den angestammten
Beruf und die politische Tätigkeit unter
einen Hut zu bringen.

Doch ist das überhaupt wünschens-
wert? Als sich das Parlament vor eini-
gen Jahren erstmals mit dem Thema
befasste, gingen die Ansichten ausei-
nander. Auch die Vermittlung gegen-
über der Öffentlichkeit schien proble-
matisch, wurden doch die Bezüge
deutlich erhöht. Die BNN beleuchten
auf dieser Sonderseite die konkreten
Auswirkungen der Parlamentsreform
auf die Berufstätigkeit der Landtags-
mitglieder im Verbreitungsgebiet. WV

Ab 2016 ist für Landesdiener Schluss
Mit Weiterentwicklung des Landtags zum Vollzeitparlament stellt sich die Frage nach dem Beruf

Von unserem Redaktionsmitglied
Wolfgang Voigt

Die Entscheidung fiel am 30. April
2008: Mit großer Mehrheit beschloss da-
mals der Landtag eine Änderung des
Abgeordnetengesetzes und der Landes-
verfassung. Ihr Kern: Die Abgeordneten
sollten statt wie bislang Halbprofis fort-
an Vollprofis sein. Als letztes Flächen-
land vollzog Baden-Württemberg diesen
Schritt. Zuletzt ging Bayern diesen Weg.
Das war allerdings bereits 1978.

Die Parlamentarier im Südwesten
kommen jetzt für ihre Altersvorsorge
privat auf, die Diäten wurden erhöht.
Diese sogenannte Grundentschädigung
– tatsächlich kommt noch einiges oben-
drauf – liegt nach der jüngsten „Anpas-
sung“ vor wenigen Tagen bei knapp

7 200 Euro. Vor der Reform waren es gut
5 000 Euro.

Nach Ansicht vieler Beobachter und
vieler Parlamentarier ist das Landtags-
mandat, verantwortlich wahrgenom-
men, ohnehin ein
Vollzeit-Job. In den
BNN warb Parla-
mentspräsident
Guido Wolf dafür,
den zusätzlichen
Spielraum, den die Landtagsmitglieder
durch die Neuausrichtung gewonnen
hätten, für mehr Bürgernähe zu nutzen.

Daneben gilt ab dem Jahr 2016 eine
strikte Unvereinbarkeit von Amt und
Mandat. Das bedeutet, dass beispiels-
weise Lehrer, Bürgermeister oder Land-
räte nicht zugleich berufstätig und Mit-
glied im Landtag sein können. Sonstige

Berufsgruppen, etwa in der Privatwirt-
schaft, sind formal sehr wohl noch mit
dem Landtagsmandat vereinbar – auch
wenn die Bezeichnung Vollzeitparla-
ment eigentlich einen Vollzeit-Job nahe-

legt. „In be-
schränktem Um-
fang sind andere-
berufliche Tätig-
keiten denkbar
und möglich“, sagt

dazu die Landtagsverwaltung. Es gelte
die „Freiheit des Mandats.“ Mithin ist
weitgehend in das Gutdünken des Abge-
ordneten gestellt, inwieweit er oder sie
weiterhin dem angestammten Beruf
nachgeht.

Gegenwärtig kommen laut Statistik
des Landtags 18 der 60 CDU-Abgeord-
neten aus dem öffentlichen Dienst; be-

zogen auf die Gesamtzahl von 138
Landtagsmitgliedern entspricht das ei-
ner Quote von knapp 13 Prozent. Bei der
SPD sind es zehn der insgesamt 35 Ab-
geordneten, was 7,2 Prozent aller Land-
tagsabgeordneten entspricht. In den
Reihen der Grünen kommen acht der 36
Fraktionsmitglieder aus dem öffentli-
chen Dienst, das ist eine Quote von 5,8
Prozent aller Mitglieder des baden-
württembergischen Landtags.

Die Weiterentwicklung des Landtags
hin zum Profiparlament in Vollzeit wird
vielfach auch skeptisch betrachtet, ver-
heißt sie doch eine neue, nicht unproble-
matische Form von Politiker-Karriere:
Junge Menschen könnten den Vollzeit-
abgeordneten als Berufsziel anpeilen,
ohne je eine andere Berufstätigkeit aus-
geübt zu haben.

Es gilt die
Freiheit des Mandats


